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ECHA kritisiert BDI- Position zur Stoffidentität  
 
Die Europäische Agentur für chemische Stoffe hat di e vom BDI in der 
Hilfestellung 2.2.8 (Registrierung- Bestimmung der Stoffidentität, Gruppierung 
von Stoffen ) getroffenen Aussagen im Rahmen einer 
Kommissionsarbeitsgruppe stark kritisiert. Die Krit ik zielt im wesentlichen auf 
den Hinweis des BDI ab, dass die „Guidance for iden tification and naming of 
substances under REACH“ abweichend von der bisherig en Praxis neue 
Definitionen zur Charakterisierung von Stoffen enth ält, die in der REACH- 
Verordnung nicht vorgesehen sind und im Widerspruch  zu dieser stehen. Man 
habe sich in einem langwierigen Prozess gemeinsam m it Industrieverbänden 
auf diese Leitlinie geeinigt. 
Die ECHA verkennt hierbei, dass weder der BDI selbs t noch vertreten durch 
seinen Europäischen Dachverband an diesen Arbeiten teilgenommen hat. Die 
rechtliche Unverbindlichkeit der Leitfäden sowie di e Selbstverantwortung der 
Industrie bei der Umsetzung der REACH- Verordnung w erden on der ECHA 
außer Acht gelassen. Es wäre wünschenswert gewesen,  wenn die ECHA ihre 
Kritik dem BDI gegenüber direkt geäußert hätte, um in einen Dialog zu treten.
 

EU-Gebührenverordnung veröffentlicht  
 
Am 16. April wurde die Verordnung zur Festlegung vo n Gebühren für die Registrierung nach 
REACH im Amtsblatt der EU veröffentlicht. Auch wenn  Ermäßigungen gestaffelt nach der 
Unternehmensgröße vorgesehen sind (30 % für mittler e Unternehmen, 60 % für 
Kleinunternehmen, 90 % für Kleinstunternehmen) sind  die Gebühren insgesamt nach wie vor 
weitaus höher als ursprünglich geplant. Nach wie vor werden einmal entrichtete Gebühren 
auch bei abgelehnten Registrierungen einbehalten un d nicht gutgeschrieben. Ebenso sind 
nach wie vor Gebühren zu entrichten bei einem Antra g auf vertrauliche Behandlung und sind 
pro Angabe zu entrichten. 
 
Verordnungstext Deutsche Fassung 
 
Verordnungstext Englische Fassung
 

Verordnungsentwurf zur ECHA- Widerspruchskammer lie gt vor  
 
Die Kommission hat im März einen Entwurf zur Festle gung der Vorschriften für die 
Organisation und die Verfahren der Widerspruchskamm er der Europäischen Agentur für 
chemische Stoffe vorgelegt. Artikel 91 der REACH- V erordnung bestimmt, dass gegen 
bestimmte Entscheidungen der ECHA Widerspruch einge legt werden kann, wie 
beispielsweise gegen Entscheidungen bezüglich der V ollständigkeit eines 
Registrierungsdossiers oder Entscheidungen bezüglich der Datenteilung im SIEF.  
Der Entwurf enthält insgesamt viele formale Anforde rungen für den Widerspruchsführer. So 
muss bereits der Widerspruchsschrift der Beleg über  die Zahlung der Widerspruchsgebühr 
beigelegt werden.  
Darüber hinaus gehen die Vorschriften zur Veröffent lichung von Informationen zum 
Widerspruchsverfahren zu weit. Es ist nicht ersicht lich weshalb detaillierte Informationen samt 
Name und Anschrift der Beteiligten, sowie die endgü ltige Entscheidung auf der Webseite der 
Agentur veröffentlicht werden. Allein dem Vorsitzen den der Widerspruchskammer ist es 
vorbehalten darüber zu entscheiden, welche Informat ionen als geheim oder vertraulich zu 
betrachten und insofern nicht zu veröffentlichen si nd.
 

ECHA überprüft Interpretation zum Alleinvertreter  
 



Die ECHA überprüft derzeit die von ihr bisher vertr etene Auslegung zum Alleinvertreter, 
derzufolge dieser, wenn er mehrere außereuropä ische Unternehmen vertritt, deren Tonnagen 
addiert. Es wird untersucht, ob nicht vielmehr der Alleinvertreter für jeden außereuropäischen 
Hersteller eine eigene Registrierung/ Vorregistrierung durchführen muss. Der entsprechende 
Hinweis, dass diese Frage derzeit überprüft wird, w urde in dem Leitfaden (Guidance on 
registration) aufgenommen (Seite 23/24).  
 
Guidance on registration
 

Bewertung der Vorschläge für Anhang IV REACH- Veror dnung durch Consultant darf 
nicht Grundlage für Entscheidung der Kommission sei n 
 
Nach Artikel 138 REACH- Verordnung nimmt die Kommis sion bis zum 1. Juni 2008 eine 
Überprüfung der Anhänge IV und V vor, die Ausnahmen von der Registrieru ngsfrist vorsehen. 
Die Industrie hatte Gelegenheit, innerhalb eines Ze itraums von ca. sechs Wochen Vorschlä ge 
für die Aufnahme bzw. die Beibehaltung von Stoffen in Anhang IV zu machen. Alle 294 
Vorschläge für die Aufnahme von Stoffen wurden von dem von der Kommission beauftragten 
Consultant abgelehnt. Der Consultant nahm die Bewer tung anhand von ihm aufgestellten 
Kriterien vor. Von der im Prozess vorgesehenen Mögl ichkeit allgemein bekannte Stoffe, von 
denen ein minimales Risiko ausgeht, im Rahmen einer  Einzelfallbewertung zu betrachten, 
wurde kein Gebrauch gemacht.  
Der BDI hat der Kommission gegenüber seine Ansicht zum Ausdruck gebracht, dass eine so 
unsachgemäße Bewertung nicht Grundlage für eine Übe rprüfung des Anhangs IV sein darf.
 

6. BDI- REACH Workshop am 28./29. April gibt aktuel le Empfehlungen zur 
Vorregistrierung und Registrierung  
 
Der BDI veranstaltete am 28./29. April 2008 seinen sechsten REACH- Workshop. Diese 
Veranstaltungsreihe richtet sich an Personen, die i n Unternehmen und Verbänden mit der 
Umsetzung der REACH- Verordnung betraut sind.  
Im Hinblick auf die am 1. Juni diesen Jahres beginn ende Vorregistrierung von Phase-in- 
Stoffen (sog. „Altstoffen“) konnten sich die Teilne hmer unter anderem über den aktuellen 
Stand und Empfehlungen zur Vorregistrierung informi eren. 
Anhand von Praxisbeispielen zeigten verschiedene Un ternehmen und Verbände auf, wie sie 
mit der Umsetzung der REACH- Verordnung umgehen. 
 
Beiträge der Veranstaltung 
 

Vielen Dank für Ihr Interesse an dem BDI-Newsletter REACH. Wenn Sie den Newsletter künftig nicht 
mehr beziehen wollen, klicken Sie bitte auf folgend en Link: http://reach.bdi.info/abmelden.htm
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